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1. Abschnitt: Allgemeine Regelungen  

  

 
§ 2 Name und Sitz § 2 Name und Sitz 

 

 
§ 2 Name und Sitz § 2 Name und Sitz 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr“. 

 

(2) Der Sitz des Zweckverbandes ist Essen.  

 (3) Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel. 

  

2. Abschnitt: Aufgaben und Handlungsfelder  

  

 
§ 5 Aufgaben im ÖPNV  
 

 

 3. die Abwicklung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2  3. die Bewirtschaftung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 
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ÖPNVG NRW. Näheres regelt die entsprechende VRR-

Finanzierungsrichtlinie. 

 

ÖPNVG NRW. Näheres regelt die entsprechende VRR-

Finanzierungsrichtlinie. 

 

 3a. die Bewirtschaftung der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach 
§ 11a ÖPNVG-NRW und den Erlass bzw. die 
Weiterentwicklung der dazugehörigen allgemeinen Vorschrift 
nach Ziffer 5. 

 

5. Erlass allgemeiner Vorschriften im Sinne von Art. 2 Buchstabe l)  

VO (EG) Nr. 1370/2007 (insbesondere gemäß Art. 3 Abs. 2 VO 

(EG) Nr. 1370/2007 zur Festsetzung des VRR-

Gemeinschaftstarifs als Höchsttarif für alle Fahrgäste oder 

bestimmte Gruppen von Fahrgästen) sowie von 

Durchführungsvorschriften gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c), 

Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007. 

 

5. Erlass allgemeiner Vorschriften im Sinne von Art. 2 Buchstabe l)  

VO (EG) Nr. 1370/2007 (insbesondere gemäß Art. 3 Abs. 2 VO 

(EG) Nr. 1370/2007 zur Festsetzung von Höchsttarifen für alle 

Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen) sowie von 

Durchführungsvorschriften gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c), 

Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007. 

 

8. Bekanntmachung des Gesamtberichts nach Art. 7 Abs. 1 VO 

(EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen der Zuständigkeit nach Nr. 1  

 

 

(3) Die Verbandsmitglieder können die Übertragung der Finanzierung 

der ÖPNV-bedingten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Absatz 

2 Nr. 1 bis 4) auf den Zweckverband unter den Voraussetzungen des 

§ 21 ganz oder teilweise rückgängig machen. 

 

 

(4) Die Verbandsmitglieder können weitere Aufgaben auf den  
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Zweckverband übertragen (§ 5 Abs. 3a ÖPNVG NRW). Soweit 

einzelne Verbandsmitglieder Aufgaben auf den Zweckverband 

übertragen oder ihn mit deren Durchführung betrauen, erfolgt dies 

durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung.  

 

(5) Der Zweckverband kann von sonstigen Trägern hoheitlicher 

Aufgaben die Aufgabe „Finanzierung und Beschaffung von SPNV-

Fahrzeugen sowie deren Nutzungsüberlassung an 

Eisenbahnverkehrsunternehmen“ übernehmen, sofern diese ihm 

durch eine entsprechende Vereinbarung übertragen wird. 

 

 

 (6)  Die Übertragung der Aufgaben gemäß Absatz 2 Ziffern 1 bis 4 
auf den Zweckverband VRR ist zunächst befristet bis zum 31. 
Dezember 2012 

  

4. Abschnitt: Verwaltung und Organe des Zweckverbandes  

  

 
§ 8 Organe des Zweckverbandes  
 

 

(1) Organe des Zweckverbandes sind:  

- die Verbandsversammlung (§§ 9 bis 13), 

- der Verbandsvorsteher (§ 14). 

 

(1) Organe des Zweckverbandes sind:  

- die Verbandsversammlung (§§ 9 bis 13), 

- der/die Verbandsvorsteher/in (§ 14). 
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§ 9 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
  

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der 

Verbandsmitglieder. Die Vertreter werden durch die 

Vertretungskörperschaft für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus 

den Dienstkräften des Verbandsmitgliedes bestellt; sofern mindestens 

zwei Vertreter zu benennen sind, müssen der Bürgermeister oder 

Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter 

dazu zählen. Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter für den Fall der 

Verhinderung zu wählen.  

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus Vertretern/Vertreterinnen 

der Verbandsmitglieder. Die Vertreter/innen werden durch die 

Vertretungskörperschaft für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus 

den Dienstkräften des Verbandsmitgliedes bestellt; sofern mindestens 

zwei Vertreter/innen zu benennen sind, müssen der/die 
Bürgermeister/in oder Landrat/Landrätin oder ein/e von ihm/ihr 
vorgeschlagene/r Beamter/Beamtin oder Angestellte/r dazu 

zählen. Für jede/n Vertreter/in ist ein/e Stellvertreter/in für den Fall 

der Verhinderung zu wählen.  

 

(2) Auf jedes Verbandsmitglied entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 

100 000 ein Vertreter. Für jede weiteren 100 000 Einwohner sowie für 

eine Resteinwohnerzahl von mehr als 50 000 ist je ein weiterer 

Vertreter zu wählen. Maßgebend ist der letzte vom Landesamt für 

Datenverarbeitung und Statistik auf ein Jahresende vor der 

Kommunalwahl fortgeschriebene Stand der Wohnbevölkerung. Ist ein 

Kreis Verbandsmitglied, werden die Einwohner kreisangehöriger 

Städte, die ebenfalls Verbandsmitglied sind, bei der Ermittlung der 

Anzahl der Vertreter des Kreises nicht mitgezählt. In diesem Fall muss 

die Gesamtvertreterzahl des Kreises und der kreisangehörigen 

Verbandsmitglieder gleich der Vertreterzahl sein, die der 

Gesamteinwohnerzahl des Kreises einschließlich kreisangehöriger 

(2) Auf jedes Verbandsmitglied entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 

100 000 ein/e Vertreter/in. Für jede weiteren 100 000 Einwohner 

sowie für eine Resteinwohnerzahl von mehr als 50 000 ist je ein/e 
weitere/r Vertreter/in zu wählen. Maßgebend ist der letzte vom 

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik auf ein Jahresende vor 

der Kommunalwahl fortgeschriebene Stand der Wohnbevölkerung. Ist 

ein Kreis Verbandsmitglied, werden die Einwohner kreisangehöriger 

Städte, die ebenfalls Verbandsmitglied sind, bei der Ermittlung der 

Anzahl der Vertreter/innen des Kreises nicht mitgezählt. In diesem 

Fall muss die Gesamtvertreterzahl des Kreises und der 

kreisangehörigen Verbandsmitglieder gleich der Vertreterzahl sein, die 

der Gesamteinwohnerzahl des Kreises einschließlich kreisangehöriger 
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Verbandsmitglieder entspricht; sind aufgrund dieses Satzes zur 

Auffüllung der dem Kreis rechnerisch zustehenden Vertreterzahl nach 

Abzug der von den kreisangehörigen Verbandsmitgliedern zu 

wählenden Vertreter noch weitere Vertreter zu wählen, so obliegt 

diese Wahl dem Kreis.  

 

Verbandsmitglieder entspricht; sind aufgrund dieses Satzes zur 

Auffüllung der dem Kreis rechnerisch zustehenden Vertreterzahl nach 

Abzug der von den kreisangehörigen Verbandsmitgliedern zu 

wählenden Vertreter/innen noch weitere Vertreter/innen zu wählen, 

so obliegt diese Wahl dem Kreis.  

 

(3) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen 

Vorsitzenden und mehrere Stellvertreter.  

 

(3) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine/n 
Vorsitzende/n und mehrere Stellvertreter/innen.  

 

(4) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, der 

Verbandsvorsteher sowie deren Stellvertreter sollen verschiedenen 

Verbandsmitgliedern angehören.  

 

(4) Der/Die Vorsitzende der Verbandsversammlung, der/die 
Verbandsvorsteher/in sowie deren Stellvertreter/innen sollen 

verschiedenen Verbandsmitgliedern angehören.  

 

  

 
§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
  

 
§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
  

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über die Angelegenheiten 

des Verbandes nach § 6 soweit nicht durch das GkG oder aufgrund 

dieser Satzung die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers begründet 

ist. Die Verbandsversammlung kann folgende Angelegenheiten nicht 

übertragen:  

 

1.   die Wahl des Verbandsvorstehers und seiner Vertreter, 

 

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über die Angelegenheiten 

des Verbandes nach § 6 soweit nicht durch das GkG oder aufgrund 

dieser Satzung die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers begründet 

ist. Die Verbandsversammlung kann folgende Angelegenheiten nicht 

übertragen:  

 

1. die Wahl des/der Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin und 

seiner/ihrer Vertreter/innen, 



7 

 

2. die Wahl der in die Organe der VRR AöR zu entsendenden 

Vertreter des Zweckverbandes in entsprechender Anwendung des 

§ 50 Absatz 4 GO NW, 

 

3. die Wahl der sonstigen in die Organe der VRR AöR zu 

entsendenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder nach 

dem Verfahren gemäß § 21 Abs. 2 der AöR-Satzung in 

entsprechender Anwendung des § 50 Absatz 4 GO NW, 

 

4. die Bestimmung der ständigen Gäste des Verwaltungsrates 

gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe b) und c) im Falle des § 21 

Abs. 4 Satz 2 AöR-Satzung, 
 
5. die Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen der VRR AöR in 

entsprechender Anwendung des § 58 Absatz 5 GO NW, 

 

6. die Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe im Verwaltungsrat 

der VRR AöR in den Fällen des § 114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 

2 GO NW 

 

7. die Änderung der Zweckverbandssatzung und der Satzung der 

VRR AöR, 

 

8. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, 

 

2. die Wahl der in die Organe der VRR AöR zu entsendenden 

Vertreter/innen des Zweckverbandes in entsprechender 

Anwendung des § 50 Absatz 4 GO NW, 

 

3. die Wahl der sonstigen in die Organe der VRR AöR zu 

entsendenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder nach 

dem Verfahren gemäß § 21 Abs. 2 der AöR-Satzung in 

entsprechender Anwendung des § 50 Absatz 4 GO NW, 

 

4. die Bestimmung der ständigen Gäste des Verwaltungsrates 

gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe b) und c) im Falle des § 21 

Abs. 4 Satz 2 AöR-Satzung, 
 
5. die Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen der VRR AöR in 

entsprechender Anwendung des § 58 Absatz 5 GO NW, 

 

6. die Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe im Verwaltungsrat 

der VRR AöR in den Fällen des § 114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 

2 GO NW 

 

7. die Änderung der Zweckverbandssatzung und der Satzung der 

VRR AöR, 

 

8. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, 
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9. die Festsetzung und Erhebung aller Umlagen, 

 

10. die Entlastung des Verbandsvorstehers, 

 

 

11. die vermögensrechtlichen Entscheidungen von erheblicher 

Bedeutung, 

 

12. die Entscheidung über die Aufnahme und das Ausscheiden von 

Verbandsmitgliedern, 

 

13. die Entscheidung über die Auflösung des Zweckverbandes, 

 

14. die Übertragung und Übernahme von Angelegenheiten auf bzw. 

von benachbarte(n) Zweckverbände(n) gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG 

NRW sowie die Rückgängigmachung der Übertragung bzw. 

Übernahme, 

 

15. die Entscheidung über die Zustimmung zu Entscheidungen der 

Organe der VRR AöR gemäß § 114a Abs. 7 Satz 6 GO NW in 

Verbindung mit § 20 Abs. 4 der AöR-Satzung, 

 

16. der verbindliche Vorschlag für die Bestellung der Mitglieder des 

Vorstandes der VRR AöR. 

 

9. die Festsetzung und Erhebung aller Umlagen, 

 

10. die Entlastung des/der Verbandsvorstehers/Verbands-
vorsteherin, 

 

11. die vermögensrechtlichen Entscheidungen von erheblicher 

Bedeutung, 

 

12. die Entscheidung über die Aufnahme und das Ausscheiden von 

Verbandsmitgliedern, 

 

13. die Entscheidung über die Auflösung des Zweckverbandes, 

 

14. die Übertragung und Übernahme von Angelegenheiten auf bzw. 

von benachbarte(n) Zweckverbände(n) gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG 

NRW sowie die Rückgängigmachung der Übertragung bzw. 

Übernahme, 

 

15. die Entscheidung über die Zustimmung zu Entscheidungen der 

Organe der VRR AöR gemäß § 114a Abs. 7 Satz 6 GO NW in 

Verbindung mit § 20 Abs. 4 der AöR-Satzung, 

 

16. der verbindliche Vorschlag für die Bestellung der Mitglieder des 

Vorstandes der VRR AöR 



9 

 

(2) Die Vertreter des Zweckverbandes sind bei der Stimmabgabe im 

Verwaltungsrat in den Fällen des § 114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 2 

GO NW an Weisungen der Verbandsversammlung gebunden.  

 

(2) Die Vertreter/innen des Zweckverbandes sind bei der 

Stimmabgabe im Verwaltungsrat in den Fällen des § 114a Abs. 7 Satz 

3 Ziffern 1 und 2 GO NW an Weisungen der Verbandsversammlung 

gebunden.  

  

 
§ 11 Einberufung der Verbandsversammlung  
 

 

Die Verbandsversammlung wird von ihrem Vorsitzenden einberufen 

und geleitet. Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal im 

Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, wenn es die 

Geschäftslage erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder der 

Verbandsversammlung schriftlich die Einberufung unter Angabe des 

Verhandlungsgegenstandes verlangt.  

 

Die Verbandsversammlung wird von ihrem/ihrer Vorsitzenden 

einberufen und geleitet. Die Verbandsversammlung ist mindestens 

zweimal im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, 

wenn es die Geschäftslage erfordert oder wenn ein Fünftel der 

Mitglieder der Verbandsversammlung schriftlich die Einberufung unter 

Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt.  

  

 
§ 12 Stimmrecht  
 

 
 

(2) Bei Entscheidungen über unmittelbare SPNV-Angelegenheiten 

wirken die Vertreter kreisangehöriger Verbandsmitglieder beratend 

mit. Der Kreis nimmt in diesen Fällen das Stimmrecht des 

betreffenden kreisangehörigen Verbandsmitgliedes wahr. Die 

Vertretungskörperschaft des Kreises benennt das Mitglied der 

(2) Bei Entscheidungen über unmittelbare SPNV-Angelegenheiten 

wirken die Vertreter/innen kreisangehöriger Verbandsmitglieder 

beratend mit. Der Kreis nimmt in diesen Fällen das Stimmrecht des 

betreffenden kreisangehörigen Verbandsmitgliedes wahr. Die 

Vertretungskörperschaft des Kreises benennt das Mitglied der 
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Verbandsversammlung, das die zusätzliche Stimme des Kreises 

ausübt.  

 

Verbandsversammlung, das die zusätzliche Stimme des Kreises 

ausübt. 

(3) Bei Entscheidungen über die Finanzierung der ÖPNV-bedingten 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 i.V.m. 

§§ 18 bis 20) wirken die Vertreter derjenigen Verbandsmitglieder, die 

von dem Rücknahmerecht gemäß § 21 Abs. 1 in vollem Umfang 

Gebrauch gemacht haben, nicht mit.  

 

(3) Bei Entscheidungen über die Finanzierung der ÖPNV-bedingten 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 i.V.m. 

§§ 18 bis 20) wirken die Vertreter/innen derjenigen 

Verbandsmitglieder, die von dem Rücknahmerecht gemäß § 21 Abs. 1 

in vollem Umfang Gebrauch gemacht haben, nicht mit.  

 

  

 
§ 13 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen 
  

 

(3) Wahlen werden, wenn weder das Gesetz etwas anderes bestimmt, 

noch jemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch 

Abgabe von Stimmzetteln vollzogen. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht niemand diese 

Mehrheit, so findet zwischen den Personen, die die beiden höchsten 

Stimmenzahlen erreicht haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist, wer 

in dieser Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende 

Los.  

 

(3) Wahlen werden, wenn weder das Gesetz etwas anderes bestimmt, 

noch jemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch 

Abgabe von Stimmzetteln vollzogen. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht niemand diese 

Mehrheit, so findet zwischen den Personen, die die beiden höchsten 

Stimmenzahlen erreicht haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist, wer 

in dieser Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das von dem/der Vorsitzenden zu 

ziehende Los.  
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§ 14 Verbandsvorsteher  
 

§ 14 Verbandsvorsteher/Verbandsvorsteherin  
 

(1) Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher und 

seine Stellvertreter aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der 

Verbandsmitglieder auf fünf Jahre, jedoch höchstens für die Dauer 

ihres Hauptamtes. Im Falle des Verlustes ihres Hauptamtes infolge 

einer Wahl gemäß § 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW bzw. § 44 

Abs. 1 der Kreisordnung NW üben sie ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für 

die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt des neubestellten 

Verbandsvorstehers bzw. der neubestellten Stellvertreter weiter aus. 

Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter sind berechtigt und 

auf Verlangen der Verbandsversammlung verpflichtet, an deren 

Sitzungen teilzunehmen.  

 

(1) Die Verbandsversammlung wählt den/die Verbandsvorsteher/in 

und seine/ihre Stellvertreter/innen aus dem Kreis der 

Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder auf fünf Jahre, 

jedoch höchstens für die Dauer ihres Hauptamtes. Im Falle des 

Verlustes ihres Hauptamtes infolge einer Wahl gemäß § 65 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung NW bzw. § 44 Abs. 1 der Kreisordnung NW üben 

sie ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie bestellt sind, bis zum 

Amtsantritt des/der neubestellten 
Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin bzw. der neubestellten 

Stellvertreter/innen weiter aus. Der/Die Verbandsvorsteher/in und 
seine/ihre Stellvertreter/innen sind berechtigt und auf Verlangen der 

Verbandsversammlung verpflichtet, an deren Sitzungen teilzunehmen.  

 

(2) Der Verbandsvorsteher führt die Geschäfte nach Maßgabe der 

Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der 

Verbandsversammlung. Er vertritt den Zweckverband gerichtlich und 

außergerichtlich.  

 

(2) Der/Die Verbandsvorsteher/in führt die Geschäfte nach Maßgabe 

der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der 

Verbandsversammlung. Er/Sie vertritt den Zweckverband gerichtlich 

und außergerichtlich.  

 

(3) Der Verbandsvorsteher hat jährlich vor Beginn des 

Wirtschaftsjahres den Entwurf des Wirtschaftsplans festzustellen und 

der Verbandsversammlung vorzulegen. Wirtschaftsjahr ist das 

Kalenderjahr.  

 

(3) Der/Die Verbandsvorsteher/in hat jährlich vor Beginn des 

Wirtschaftsjahres den Entwurf des Wirtschaftsplans festzustellen und 

der Verbandsversammlung vorzulegen. Wirtschaftsjahr ist das 

Kalenderjahr.  
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§ 15 Entschädigung  
 

 
§ 15 Entschädigung  
 

(1) Die Mitglieder / stellvertretenden Mitglieder der 

Verbandsversammlung, der Verbandsvorsteher und seine 

Stellvertreter erhalten anlässlich der Teilnahme an einer Sitzung der 

Verbandsversammlung oder sonstiger Gremien des Zweckverbandes 

einen pauschalierten Auslagenersatz in Höhe von 83,00 € (exklusive 

Umsatzsteuer). Dies gilt auch für die Teilnahme an Sitzungen von 

Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Kommissionen oder 

ähnlichen Einrichtungen juristischer Personen, an denen der 

Zweckverband beteiligt ist, sofern dort keine eigene Entschädigung 

gezahlt wird. Für den Fall, dass aus diesen Zahlungen für den o.g. 

Personenkreis eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, ist diese gegenüber 

dem Zweckverband geltend zu machen. 

 

(1) Die Mitglieder / stellvertretenden Mitglieder der 

Verbandsversammlung, der/die Verbandsvorsteher/in und 

seine/ihre Stellvertreter/innen erhalten anlässlich der Teilnahme an 

einer Sitzung der Verbandsversammlung oder sonstiger Gremien des 

Zweckverbandes einen pauschalierten Auslagenersatz in Höhe von 

83,00 € (exklusive Umsatzsteuer). Dies gilt auch für die Teilnahme an 

Sitzungen von Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, 

Kommissionen oder ähnlichen Einrichtungen juristischer Personen, an 

denen der Zweckverband beteiligt ist, sofern dort keine eigene 

Entschädigung gezahlt wird. Für den Fall, dass aus diesen Zahlungen 

für den o.g. Personenkreis eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, ist diese 

gegenüber dem Zweckverband geltend zu machen. 

 

  

5. Abschnitt: Personalwirtschaft 5. Abschnitt: Personalwirtschaft 
  

 
§ 16 Dienstkräfte  
 

 
§ 16 Dienstkräfte  
 

(2) Der Zweckverband wird die vorhandenen Beamten des 

Zweckverbandes und die durch Personalübergang gemäß § 15 a 

(2) Der Zweckverband wird die vorhandenen Beamten/Beamtinnen 

des Zweckverbandes und die durch Personalübergang gemäß § 15 a 
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ÖPNVG NRW auf den Zweckverband übergeleiteten Beamten der 

VRR AöR im Rahmen der beamtenrechtlichen Vorschriften zuweisen, 

sofern dort eine amtsangemessene Beschäftigung gewährleistet 

werden kann. Ist dies nicht möglich, gelten Absatz 5 Sätze 2 bis 4 und 

Absatz 6 entsprechend.  

 

ÖPNVG NRW auf den Zweckverband übergeleiteten 

Beamten/Beamtinnen der VRR AöR im Rahmen der 

beamtenrechtlichen Vorschriften zuweisen, sofern dort eine 

amtsangemessene Beschäftigung gewährleistet werden kann. Ist dies 

nicht möglich, gelten Absatz 5 Sätze 2 bis 4 und Absatz 6 

entsprechend.  

 

(3) Die Regelung der beim Zweckverband verbleibenden dienst- und 

personalrechtlichen Angelegenheiten der der VRR AöR zugewiesenen 

Beamten (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 5) liegt in der Zuständigkeit des 

Verbandsvorstehers.  

 

(3) Die Regelung der beim Zweckverband verbleibenden dienst- und 

personalrechtlichen Angelegenheiten der der VRR AöR zugewiesenen 

Beamten/Beamtinnen (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 5) liegt in der 

Zuständigkeit des/der Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin.  

 

(4) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden für Beamte 

sind vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung und vom 

Verbandsvorsteher bzw. von dessen Stellvertretern zu unterzeichnen. 

  

(4) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden für 

Beamte/Beamtinnen sind von dem/der Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung und von dem/der Verbandsvorsteher/in 

bzw. von dessen/deren Stellvertretern/Stellvertreterinnen zu 

unterzeichnen. 

  

  

6. Abschnitt: Wirtschaftsführung und Finanzen 6. Abschnitt: Wirtschaftsführung und Finanzen 

  

 
§ 19  Allgemeine Umlage 
 

 

(5) Bis zum 31.12.2010 wird (5) Bis zum 31.12.2012 wird 
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dem Ennepe-Ruhr-Kreis,  

dem Kreis Mettmann (ohne Stadt Monheim am Rhein),  

dem Rhein-Kreis Neuss,  

dem Kreis Recklinghausen,  

dem Kreis Viersen,  

der Stadt Bottrop,  

der Stadt Herne,  

der Stadt Krefeld,  

der Stadt Neuss und  

der Stadt Viersen 

 

ein Abschlag von 20 v.H. auf die allgemeine Umlage gemäß Abs. 2 

eingeräumt; die Stadt Gelsenkirchen erhält ab dem 01.01.2006 einen 

Abschlag von 20% bezogen auf die Vestische Straßenbahnen GmbH. 

Der Abschlag wird von denjenigen Verbandsmitgliedern finanziert, die 

Eigentümer oder Gesellschafter der kommunalen 

Verbundverkehrsunternehmen sind, welche die abschlagsberechtigten 

Gebietskörperschaften bedienen. Die Aufteilung auf diese 

Eigentümergebietskörperschaften oder Gesellschafter erfolgt im 

Verhältnis ihrer Anteile am gezeichneten Kapital dieser Unternehmen. 

 

 

dem Ennepe-Ruhr-Kreis,  

dem Kreis Mettmann (ohne Stadt Monheim am Rhein),  

dem Rhein-Kreis Neuss,  

dem Kreis Recklinghausen,  

dem Kreis Viersen,  

der Stadt Bottrop,  

der Stadt Herne,  

der Stadt Krefeld,  

der Stadt Neuss und  

der Stadt Viersen 

 

ein Abschlag von 20 v.H. auf die allgemeine Umlage gemäß Abs. 2 

eingeräumt; die Stadt Gelsenkirchen erhält ab dem 01.01.2006 einen 

Abschlag von 20% bezogen auf die Vestische Straßenbahnen GmbH. 

Der Abschlag wird von denjenigen Verbandsmitgliedern finanziert, die 

Eigentümer oder Gesellschafter der kommunalen 

Verbundverkehrsunternehmen sind, welche die abschlagsberechtigten 

Gebietskörperschaften bedienen. Die Aufteilung auf diese 

Eigentümergebietskörperschaften oder Gesellschafter erfolgt im 

Verhältnis ihrer Anteile am gezeichneten Kapital dieser Unternehmen. 

  

 
§ 27 Inkrafttreten 

 
§ 27 Inkrafttreten 
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(4) Die Änderungen gemäß Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 17.12.2009 treten zum 01.01.2010 in Kraft. 

 

(4) Die Änderungen gemäß Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 17.12.2009  traten zum 01.01.2010 in Kraft. 

 

 (4) Die Änderungen gemäß Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 17.03.2011  treten zum 18.03.2011 in Kraft. 
 

 


